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Mitbestimmung bei Überstunden – Generelle Regelung  
 
1. Auch eine für mehrere Jahre unkündbare Betriebsvereinbarung zu Überstunden ist 
vom Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG gedeckt und verstößt nicht 
gegen die Tarifsperre des § 77 Abs. 3 BetrVG, wenn die in ihr vorgesehenen 
Verlängerungen der betriebsüblichen Arbeitszeit als solche jeweils nur vorübergehend 
sind.  
2. Der Betriebsrat verzichtet mit dem Abschluss einer solchen Betriebsvereinbarung 
nicht in unzulässiger Weise auf sein Mitbestimmungsrecht, wenn in ihr zwar keine 
Voraussetzungen für die Anordnung von Überstunden im Einzelfall, aber detaillierte 
Regelungen zu deren Umfang und Verteilung vorgesehen sind.  
3. Eine Betriebsvereinbarung kann eine ausreichende Grundlage für die Anordnung 
von Überstunden sein. 
BAG vom 3.6.2003 - 1 AZR 349/02 
 
Tatbestand 
Die Parteien streiten über die Verpflichtung zur Leistung von Überstunden.  
Die Beklagte betreibt eine Druckerei. Sie ist auf Grund einer Verweisung in dem für sie 
geltenden Firmentarifvertrag an den Manteltarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer der 
Druckindustrie in der Bundesrepublik Deutschland vom 6. Februar 1997 (MTV) gebunden. 
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt nach § 3 Nr. 1 MTV 35 Stunden. Der 
Kläger ist bei der Beklagten als Tiefdrucker in der Rotation beschäftigt. Er ist im Vier-Schicht-
Rhythmus eingesetzt. Auf eine Woche Frühschicht, eine Woche Spätschicht und einer 
Woche Nachtschicht an jeweils allen Werktagen zu je acht Stunden folgt eine arbeitsfreie 
Woche.  
Am 3. April 2000 schloss die Beklagte mit dem Betriebsrat eine 
"Rahmenbetriebsvereinbarung zum Reinvestitionsprojekt in der Druckerei I" (BV). In deren 
Einleitung heißt es, zwischen den Betriebsparteien bestehe Einigkeit darüber, dass zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs und zur zukünftigen Standortsicherung 
gemeinsame Maßnahmen erforderlich seien, die nicht nur die Modernisierung des 
Maschinenparks, sondern auch die Senkung von Personalkosten beträfen. Die BV enthält 
anschließend folgende Regelungen:  
"II. Arbeitszeit und Arbeitsflexibilisierung  
Für die 4-Schicht-Mitarbeiter/innen des Betriebes werden neue Betriebsvereinbarungen zur 
Arbeitszeit und Arbeitszeitflexibilisierung geschlossen. Insbesondere werden dafür die 
folgenden Inhalte vereinbart:  
1. Formherstellung, Fortdruck, T + L und Betriebstechnik  
a) 3 Flexi-Schichten als Überstunden  
Das Unternehmen hat das Recht, zusätzlich zur jeweils tariflich vereinbarten regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitzeit 3 sogenannte Flexi-Schichten pro Kalenderjahr von jedem/jeder 4-
schichtig arbeitenden Mitarbeiter/in zum Abruf als Überstunden in bestimmten Freiwochen 
(sogenannten Bereitschaftsfreiwochen) abzufordern. Diese Flexi-Schichten werden auf 
einem einzurichtenden Flexi-Konto des/der Mitarbeiters/in zeitlich zusammengeführt und 
abgerechnet.  
Am Ende des Vorjahres und im Zusammenhang mit der Urlaubsplanung legt das 
Unternehmen für jeden/jede Mitarbeiter/in von den diesem/dieser zustehenden Freiwochen 2 
Bereitschaftsfreiwochen für den Abruf der Flexi-Schichten fest. In diesen 
Bereitschaftswochen besteht für den/die Mitarbeiter/in Rufbereitschaft.  
Flexi-Schichten werden spätestens am Donnerstag vor der Bereitschaftsfreiwoche 
abgerufen. Das Unternehmen darf nur volle Schichten abrufen. Nachtschichten werden 
zusammenhängend abgerufen. Nur in einer der 2 Bereitschaftswochen darf ein Abruf auch 
für den Freitag und/oder den Samstag erfolgen.  Der/die Mitarbeiter/in hat als Gegenleistung 
für geleistete Flexi-Schichten die Wahl,   entweder Freizeitausgleichstage im Verlauf des  
Jahres zu verlangen; diese werden mit dem Faktor  1,5 berechnet (z.B. 3 geleistete Flexi-
Schichten  bringen dem/der Mitarbeiter/in 4 freie  Arbeitstage, der Rest geht als Zeitgutschrift  
auf das Freizeitkonto); zusätzlich werden die  anfallenden Überstundenzuschläge für die  
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gewerblichen Arbeitnehmer/für Angestellte der  Druckindustrie laut Manteltarifvertrag 
gezahlt.  Wenn der Freizeitausgleich im Verlauf des Jahres  zu den/der vom/von der 
Mitarbeiter/in  gewünschten Zeiten unter Berücksichtigung der  betrieblichen Belange nicht 
möglich war, besteht  für den/die Mitarbeiter/in die Möglichkeit,  diese Freizeitausgleichstage 
an den Urlaub des  folgenden Kalenderjahres anzuhängen;  oder dem Unternehmen zu 
erklären, dass er/sie die  Flexi-Schichten als Überstunden bezahlt bekommen  möchte. 
Bezahlt bzw. in Freizeit abgegolten werden nur tatsächlich geleistete Flexi-Schichten.  
b) 6 Sonntagsschichten als Überstunden  
Am Ende des Vorjahres und im Zusammenhang mit der Urlaubsplanung trägt jeder/jede 4-
schichtig arbeitende Mitarbeiter/in in Abstimmung mit der Abteilungsleitung mindestens 4, 
höchstens 10 Sonntage für das Kalenderjahr in einen vom Unternehmen den 
Produktionsabforderungen entsprechend vorgefertigten Arbeitszeitverteilungsplan ein, aus 
dem hervorgehen muss, an welchen Sonntagen wie viele Mitarbeiter/innen voraussichtlich 
benötigt werden. Die Eintragung gilt als Einverständniserklärung des/der Mitarbeiters/in zur 
Ableistung der eingetragenen Sonntagsschicht. Die Abforderung erfolgt durch das 
Unternehmen.  
Bis zu 3 Sonntagsschichten kann das Unternehmen als Frühschichten einteilen, die übrigen 
als Nachtschichten. Für diese Frühschichten wird ein übertariflicher Zuschlag von 45% brutto 
eines Stundenlohns pro Stunde zusätzlich gezahlt.  
Das Unternehmen ist berechtigt, dem/der Mitarbeiter/in bis zu 2 Sonntagsschichten mit einer 
Frist von 16 Kalendertagen vor dem eingeplanten Sonntag abzusagen. Hinsichtlich der 
abgesagten Schichten kann der/die Mitarbeiter/in wählen, ob er/sie den Zeitwert der 
abgesagten Schichten dem Unternehmen zum Abruf als Flexi-Schichten erneut zur 
Verfügung stellen will oder nicht. Will er/sie diese Flexi-Schichten erneut zur Verfügung 
stellen, werden diese auf dem Flexi-Konto des/der Mitarbeiters/in zeitlich geführt und 
abgerechnet. Will der/die Mitarbeiter/in die abgesagten Schichten hingegen nicht erneut zur 
Verfügung stellen, so erlischt die Verpflichtung des/der Mitarbeiter/in hinsichtlich der 
betreffenden Sonntage. Die abgesagten Sonntagsschichten werden nicht bezahlt.  
...  
Der/die Mitarbeiter/in ist berechtigt, Sonntagsschichten mit anderen fachlich geeigneten 
Mitarbeitern/innen zu tauschen oder an diese zu übertragen. In jedem Fall muss die 
Ersatzbeschaffung durch die Mitarbeiter/innen erfolgen und muss ein Tausch bzw. eine 
Übertragung vorher mit dem Schichtführer/Teamleiter abgesprochen sein.  
Zur Klarstellung: Für geleistete Sonntagsschichten und für Flexi-Schichten aus abgesagten 
Sonntagsschichten besteht das Wahlrecht des/der Mitarbeiters/in gemäß 1. a) nicht (kein 
Faktor 1,5!). Hinsichtlich dieser Schichten bleibt es bei der tariflichen Möglichkeit der 
Freizeitabgeltung für Überstunden (§ 5 Nr. 3 bzw. § 7 Nr. 8 Manteltarifvertrag für die 
gewerblichen Arbeitnehmer/für Angestellte der Druckindustrie).  
c) Freiwilligkeitsprinzip  
Finden sich nicht genügend geeignete Mitarbeiter/innen auf freiwilliger Basis, teilt das 
Unternehmen die Mitarbeiter/innen zur Überstundenableistung ein. Diese Einteilung ist für 
die Mitarbeiter/innen verpflichtend. Bei der Einteilung zu Sonntagsschichten werden 
vorzugsweise Mitarbeiter/innen herangezogen, die weniger als 6 Sonntage im 
Arbeitszeitverteilungsplan eingetragen hatten. Für die 4-Schicht-Mitarbeiter besteht über die 
Flexi-Schichten und die Sonntagsschichten hinaus eine Verpflichtung zur Ableistung von 
Überstunden nur noch, soweit ihr Arbeitsvertrag dies ausdrücklich vorsieht oder soweit die 
Treuepflicht des Arbeitnehmers dies verlangt. Die Betriebsfibel (S. 17) kann insoweit zur 
Begründung einer weitergehenden Verpflichtung nicht angerührt werden.  
d) Zustimmung und Mitwirkung des Betriebsrats  
Der Betriebsrat stimmt hiermit den gemäß dieser Rahmenbetriebsvereinbarung geregelten 
Überstunden für die 3 Flexi-Schichten, einschließlich der Festlegung der 2 
Bereitschaftsfreiwochen und der Festlegung der einzelnen Flexi-Schichten durch das 
Unternehmen (siehe oben a) ), und den jeweils eingetragenen Sonntagsschichten (siehe 
oben b) ), und der Auswahl der Mitarbeiter gemäß § 87 I BetrVG zu. Das Unternehmen darf 
mit dieser Zustimmung bezogen auf jede Funktionsgruppe einer Abteilung insgesamt so 
viele Sonntagsschichten einteilen, wie sich rechnerisch ergeben würden, wenn jeder 
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zugehörige 4-Schicht-Arbeiter 6 Sonntagsschichten leisten würde (Durchschnittsbetrachtung; 
Beispiel: 100 beschäftigte Drucker in der Abteilung Fortdruck x 6 Sonntagsschichten: Das 
Unternehmen darf dann 600 Mann-Schichten innerhalb der Funktionsgruppe Drucker in der 
Abteilung Fortdruck abrufen). Über die Lage der Bereitschaftsfreiwochen, die Lage der 
einzelnen Flexi-Schichten und der Sonntagsschichten sowie den Abruf dieser Schichten wird 
der Betriebsrat nach der Festlegung bzw. Einplanung informiert. Das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats ist damit für die vorgenannten Fälle verbraucht; dieses bleibt ausdrücklich 
vorbehalten für Überstunden, die über die geregelten Flexi-Schichten und 
Sonntagsschichten hinausgehen.  
Weiter wird der Betriebsrat den Anträgen des Unternehmens zur Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde zur Sonntagsarbeit entsprechend dieser Vereinbarung nach dem ArbZG, 
soweit erforderlich, zustimmen und verpflichtet sich im Rahmen seiner Zuständigkeit, das 
Unternehmen bei dessen Anträgen in geeigneter Weise zu unterstützen.  
...  
VIII. Laufzeit, Kündigung, Inkrafttreten, Teilkündigung, Anpassungsregeln  
1. Diese Rahmenbetriebsvereinbarung gilt ab Unterzeichnung auf unbestimmte Zeit. Sie ist 
erstmals mit einer Frist von 24 Monaten zum 31.12.2004 kündbar. Sollte eine Kündigung 
nicht erfolgt sein und die 2. Rotationsmaschine ... bis zum 31.12.2004 bestellt sein, 
verlängert sich die Laufzeit der Rahmenbetriebsvereinbarung bis zum 31.12.2009 mit einer 
Kündigungsfrist von 24 Monaten. Im Anschluss ist die Rahmenbetriebsvereinbarung mit 
einer Frist von 6 Monaten zum 31.12. eines jeden Jahres kündbar. Die jährliche 
Kündigungsmöglichkeit gilt auch, wenn die Rahmenbetriebsvereinbarung nicht zum 
31.12.2004 gekündigt worden ist und die 2. Rotationsmaschine gemäß Satz 2 gleichwohl 
nicht rechtzeitig bestellt worden ist; der nächste Endtermin ist dann der 31.12.2005.  
2. Die Regelungen treten am 01.01.2001 in Kraft. ..."  
Der Kläger hat die Auffassung vertreten, die BV stelle keine rechtliche Grundlage dafür dar, 
ihn gegen seinen Willen zur Leistung von Überstunden heranzuziehen. Die BV sei 
unwirksam. Ihre Regelungen seien nicht durch § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG gedeckt. Sie sähen 
nicht die vorübergehende Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit aus einem 
konkreten Anlas vor, sondern die an keine weiteren Voraussetzungen geknüpfte Möglichkeit, 
die tarifliche Arbeitszeit Jahr für Jahr um 1,38 Stunden wöchentlich oder 72 Stunden jährlich 
zu verlängern. Darin liege zugleich ein unzulässiger Verzicht des Betriebsrats auf seine 
Mitbestimmungsrechte im Einzelfall. Im übrigen hat der Kläger gemeint, er sei auch 
individualrechtlich zur Leistung von Überstunden gegen seinen Willen nicht verpflichtet; das 
Direktionsrecht des Arbeitgebers reiche dafür nicht hin.  
Der Kläger hat beantragt,  
1. festzustellen, dass er ohne seine ausdrückliche Zustimmung nicht verpflichtet ist, 
Überstunden im Rahmen sog. Flexi- bzw. Sonntagsschichten auf der Grundlage der 
Rahmenbetriebsvereinbarung vom 3. April 2000 abzuleisten;  
2. der Beklagten aufzugeben es zu unterlassen, ihn ohne seine ausdrückliche Zustimmung in 
eine/n Arbeitszeitverteilungsplan/Überstundenliste für die Ableistung von Flexi- bzw. 
Sonntagsschichten aufzunehmen.  
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat die Ansicht vertreten, der Antrag 
zu 2. sei unzulässig. Der Streit der Parteien werde schon durch eine Entscheidung über den 
Antrag zu 1. vollständig geklärt. Zumindest sei die Klage unbegründet. Die Regelungen der 
BV seien durch das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG 
gedeckt. Sie sähen lediglich die vorübergehende Verlängerung der betriebsüblichen 
Arbeitszeit vor. Dies zeige sich schon daran, dass nur die Möglichkeit eines Abrufs von 
Zusatzschichten eröffnet, und nicht eine unbedingte Verlängerung der regelmäßigen 
Arbeitszeit vereinbart worden sei. Zudem würden die Überarbeitszeiten mit dem Faktor 1,5 
gewertet und grundsätzlich in Freizeit ausgeglichen. Es komme deshalb im 
Jahresdurchschnitt nicht einmal zu einer Erhöhung der tariflichen Arbeitszeit.  
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Kläger sein 
Begehren weiter. 
 
Auszug aus den Gründen: 



 

 4 
Hinweis: Text ist gekürzt und die Rechtschreibung der gängigen Schreibweise angepasst. 

Die Revision ist nicht begründet. Das Landesarbeitsgericht hat zutreffend entschieden. Der 
Kläger ist auch ohne seine ausdrückliche Zustimmung zur Arbeitsleistung im Rahmen der 
"Flexi"- und Sonntagsschichten verpflichtet. Die BV vom 3. April 2000, die dem zugrunde 
liegt, ist wirksam.  
I. Die Klage ist zulässig.  
...  
II. Die Klage ist nicht begründet. Der Kläger ist nach Maßgabe der BV vom 3. April 2000 
verpflichtet, bei Anforderung durch die Beklagte "Flexi"- und Sonntagsschichten zu leisten. 
Mit Recht ist das Landesarbeitsgericht von der Wirksamkeit der BV ausgegangen.  
1. Die BV verstößt nicht gegen die Regelungssperre des § 77 Abs. 3 BetrVG. Zwar unterfällt 
der Betrieb der Beklagten dem räumlichen, betrieblichen und fachlichen, der Kläger dem 
persönlichen Geltungsbereich des MTV. Die BV beschränkt sich jedoch auf Regelungen zur 
vorübergehenden Verlängerung der Arbeitszeit, die dem Mitbestimmungsrecht nach § 87 
Abs. 1 Nr. 3 BetrVG unterliegen. Insoweit besteht die Tarifsperre des § 77 Abs. 3 BetrVG 
nicht.  
a) Die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit von 35 Stunden ist für die im Vier-Schicht-Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer - wie den Kläger - auf drei Wochen zu je 48 Arbeitsstunden bei 
einer anschließenden Freiwoche verteilt. Dieses Schichtsystem stellt die betriebsübliche 
Arbeitszeit des Klägers iSd. § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG dar. Betriebsübliche Arbeitszeit ist die 
regelmäßige betriebliche Arbeitszeit. Sie wird bestimmt durch den regelmäßig geschuldeten 
zeitlichen Umfang der Arbeitsleistung und die für ihn erfolgte Verteilung auf einzelne 
Zeitabschnitte. Dabei muss die betriebsübliche Arbeitszeit nicht einheitlich sein oder 
zumindest für die Mehrzahl der im Betrieb Beschäftigten zutreffen, sondern kann für einzelne 
Arbeitnehmer oder Gruppen von Arbeitnehmern unterschiedlich sein.  
b) Die betriebsübliche Arbeitszeit des Klägers wird durch Nr. II 1 a und b BV nicht dauerhaft, 
sondern allenfalls vorübergehend verlängert.  
aa) Eine vorübergehende Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit liegt vor, wenn es 
sich um eine Abweichung von dem allgemein geltenden Zeitvolumen mit anschließender 
Rückkehr zur betriebsüblichen Dauer der Arbeitszeit handelt; die Verlängerung darf nur für 
einen überschaubaren Zeitraum und nicht auf Dauer erfolgen. Ob eine Verlängerung der 
Arbeitszeit nur vorübergehend oder dauerhaft erfolgt, hängt davon ab, ob sie die 
regelmäßige betriebliche Arbeitszeit in ihrer Regelhaftigkeit und als die "normale" betriebliche 
Arbeitszeit der betreffenden Arbeitnehmer unverändert lässt oder gerade diese Norm ändert 
und zu einer neuen regelmäßigen betrieblichen Arbeitszeit führt. Maßgeblich ist damit, ob die 
bisherige betriebsübliche Arbeitszeit die "übliche" bleibt und die Arbeitszeitverteilung 
bezüglich der einzelnen Arbeitnehmer weiterhin prägt.  
bb) Das ist hier der Fall. Die betriebsübliche Arbeitszeit des Klägers hat sich nicht dauerhaft 
verlängert. Nach Nr. II 1 a BV hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, "zusätzlich zur jeweils 
tariflich vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit" drei sog. Flexi-Schichten pro 
Kalenderjahr "als Überstunden" abzurufen. Nach Nr. II 1 b BV sind die Beschäftigten im 
Fortdruck ferner verpflichtet, ihre Arbeitskraft für mindestens vier, höchstens zehn von ihnen 
selbst zu bestimmende Sonntagsschichten im Kalenderjahr anzubieten, die der Arbeitgeber 
unter möglichst weitgehender Wahrung des Freiwilligkeitsprinzips ebenfalls abrufen darf. 
Nach II 1 d BV darf dabei innerhalb der Abteilung Fortdruck pro Funktionsgruppe derjenige 
Gesamtumfang an Schichten nicht überschritten werden, der sich rechnerisch ergibt, wenn 
jedes Mitglied der Funktionsgruppe sechs Sonntagsschichten leisten würde.  
(1) Anders als die Beklagte gemeint hat, fehlt es allerdings bei der Durchführung dieser 
Regelungen nicht generell an einer Verlängerung der Arbeitszeit. Zwar ist der Abruf der 
Flexi-Schichten gemäß Nr. I 1 a BV nach Wahl des Arbeitnehmers mit der Möglichkeit des 
Freizeitausgleichs - sogar berechnet mit dem Faktor 1,5 - verbunden. Kommt es zum 
Freizeitausgleich, stellt sich deshalb die Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit im 
Ergebnis als eine - von § 3 Nr. 1 Abs. 9 MTV grundsätzlich gedeckte - andere, flexible 
Verteilung der Arbeitszeit dar, ohne deren (jährliches) Gesamtvolumen zu erhöhen. Selbst 
als dauerhafte Regelung verstieße eine solche Handhabung nicht gegen die Tarifsperre des 
§ 77 Abs. 3 BetrVG iVm. § 3 MTV. Möglich ist jedoch, dass die Arbeitnehmer nicht den 
Freizeitausgleich, sondern die Bezahlung der Überstunden bevorzugen. Dann wäre nicht nur 
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die betriebsübliche Arbeitszeit, sondern auch das Gesamtvolumen der tariflichen Arbeitszeit 
erweitert.  
Bezüglich der Sonntagsschichten besteht außerdem schon das Wahlrecht der Arbeitnehmer 
gemäß Nr. II 1 b BV iVm. § 5 Nr. 3 MTV nicht in gleicher Weise. In der tariflichen 
Bestimmung heißt es, Überstunden könnten in Geld oder Freizeit abgegolten werden. Es 
spricht einiges dafür, dass es sich dabei um eine Wahlmöglichkeit für den Arbeitgeber und 
nicht um ein Wahlrecht der Arbeitnehmer handelt. In jedem Fall ist für die Sonntagsschichten 
noch weniger sichergestellt, dass sich durch ihren Abruf das Gesamtvolumen der tariflichen 
Arbeitszeit nicht doch erhöht. Damit ist nicht gewährleistet, dass die Regelungen der BV zu 
einer bloßen Arbeitszeitflexibilisierung führen.  
(2) Auch wenn die Inanspruchnahme der zusätzlichen Schichten dazu führen sollte, dass 
sich, bezogen etwa auf ein Jahr, bei den betroffenen Arbeitnehmern das Gesamtvolumen 
der Arbeitszeit ausweitet, führt dies nicht zu einer Verlängerung der regelmäßigen 
Arbeitszeit. Diese Folge ist vielmehr von § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG gedeckt. Selbst wenn 
zugunsten des Klägers unterstellt wird, dass von einem Arbeitnehmer Jahr für Jahr alle drei 
zusätzlichen Flexi-Schichten und alle von ihm eingetragenen - bis zu zehn - 
Sonntagsschichten abgefordert werden, stellt sich Nr. II 1 BV als Regelung zur nur 
vorübergehenden Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit dar. Den zusätzlichen 
Schichten fehlt sowohl nach Häufigkeit als auch nach Lage die Regelhaftigkeit, die für die 
betriebsübliche Arbeitszeit kennzeichnend ist.  
Zum einen ist der Eintritt einer Arbeitszeitverlängerung gar nicht gewiss. Zur Verlängerung 
der betriebsüblichen Arbeitszeit durch die Flexi-Schichten kommt es nur, falls diese - 
spätestens am Donnerstag der jeweiligen Vorwoche - von der Beklagten tatsächlich 
abgerufen werden. Ist die Verlängerung der Arbeitszeit ungewiss und vom Abruf durch den 
Arbeitgeber abhängig, kann sie schon aus diesem Grunde nur vorübergehend sein. Die 
Leistung von Sonntagsschichten steht zwar nicht vollständig unter Abrufvorbehalt. Die 
Möglichkeit zur Absage besteht nach Nr. II 1 b Abs. 3 BV nur für zwei eingetragene 
Sonntagsschichten; bezüglich der übrigen Schichten bleibt die Beklagte - auch wenn sie sie 
nicht abrufen sollte - zur Lohnzahlung verpflichtet. Auch hier steht aber nicht fest, dass die 
Schichten, auch soweit sie nicht abgesagt worden sind, tatsächlich abgerufen werden.  
Zum anderen ist die Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit für den einzelnen 
Arbeitnehmer auf insgesamt höchstens drei Werktags- und zehn Sonntagsschichten 
begrenzt. In den dreizehn Freiwochen des Jahres mit ihren insgesamt 78 Freischichten sind 
folglich höchstens drei Schichten zusätzlich abrufbar; von den 52 arbeitsfreien Sonntagen 
sind es höchstens zehn. Auch wenn die jährlichen Urlaubswochen zugunsten des Klägers 
berücksichtigt werden, kann unter diesen Umständen nicht davon gesprochen werden, dass 
die übliche betriebliche Arbeitszeit in ihrer Regelhaftigkeit durch die von der BV eröffneten 
Möglichkeiten eine andere geworden wäre. Die Leistung von Zusatzschichten hat vielmehr 
weiterhin Ausnahmecharakter.  
(3) Der Umstand, dass durch die BV auf lange Zeit die Pflicht der Arbeitnehmer begründet 
wird, sich jährlich - nach einem von der Beklagten aufgestellten Plan über das Jahr verteilt - 
an zwei Freiwochen für den Abruf von Arbeit bereit zu halten und für mindestens vier 
Sonntagsschichten die Arbeitskraft anzubieten, steht der Einordnung der Zusatzschichten als 
nur vorübergehende Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit nicht entgegen. 
Allerdings ist die BV ein Regelungswerk von längerer Dauer. Sie ist nach dann vierjähriger 
Geltung erstmals zum 31. Dezember 2004 kündbar und verlängert sich im Fall der 
Nichtausübung des Kündigungsrechts und der bis dahin erfolgten Anschaffung einer zweiten 
Rotationsmaschine mindestens bis zum 31. Dezember 2009. Auch verpflichten sich die 
Arbeitnehmer mit großem zeitlichen Vorlauf zur Leistung der zusätzlichen Schichten. 
Prägend für die mitbestimmungsrechtliche Einordnung ist aber nicht die Laufzeit der 
Regelung und der aus ihr resultierenden Pflichten, sondern der Charakter der nach ihr zu 
leistenden Arbeit während der Bereitschaftszeiten und an den betreffenden Sonntagen, 
durch die es zu einer Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit kommt. Diese ist jeweils 
nur vorübergehend. Hier kommt hinzu, dass die vorläufige Rufbereitschaft zur Leistung der 
Flexi-Schichten spätestens am Donnerstag der Vorwoche entweder in konkrete 
Zusatzschichten überführt oder ganz aufgehoben wird.  
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2. Eine Unwirksamkeit der für den Kläger einschlägigen Regelungen in Nr. II 1 a bis d BV 
ergibt sich auch nicht daraus, dass der Betriebsrat auf sein insoweit bestehendes 
Mitbestimmungsrecht in unzulässiger Weise verzichtet hätte. Das wäre etwa dann der Fall, 
wenn der Betriebsrat der Beklagten pauschal und ohne Beschränkung die Befugnis 
eingeräumt hätte, Überstunden anzuordnen, wann immer sie dies für erforderlich erachte. 
Eine solche Handhabung wäre gesetzeswidrig. Der Betriebsrat kann sein 
Mitbestimmungsrecht nicht in der Weise ausüben, dass er dem Arbeitgeber das alleinige 
Gestaltungsrecht über den mitbestimmungspflichtigen Tatbestand eröffnet.  
Ein solcher Ausschluss des Mitbestimmungsrechts liegt hier nicht vor. Vielmehr hat der 
Betriebsrat die mitbestimmungspflichtige Angelegenheit wesentlich mitgestaltet. So sind 
durch die BV das zur Abforderung von Überstunden einzuhaltende Verfahren, der insgesamt 
und bezogen auf die einzelnen Arbeitnehmer zulässige Höchstumfang einer Heranziehung, 
die Verteilung des benötigten Zeitvolumens auf die einzelnen Arbeitnehmer, die Pflicht zur 
Beachtung des Freiwilligkeitsgrundsatzes und der zu gewährende Ausgleich für abgerufene 
Überstunden im einzelnen vorgegeben. Hierin liegt der vom Kläger zu Unrecht vermisste 
Schutz vor Ungleichbehandlungen durch die Beklagte. Diese ist gehalten, ausschließlich die 
getroffenen Vereinbarungen anzuwenden und diese korrekt einzuhalten. Soweit sie davon 
abweichen sollte, stehen dem Kläger individuelle Rechtsschutzmöglichkeiten offen.  
Der Betriebsrat hat der Beklagten allerdings gestattet, nach diesen Maßgaben bei Bedarf 
Zusatzschichten anzuordnen, ohne dafür in jedem Einzelfall die genauen Gründe darlegen, 
mit ihm über mögliche andere Wege beraten und erneut seine Zustimmung einholen zu 
müssen. Auf diese Weise hat die BV der Beklagten pauschal die Möglichkeit eröffnet, 
erhöhten Produktionsbedarf oder Personalengpässe durch die Anordnung von Überstunden 
zu bewältigen. Das steht der Wirksamkeit der BV nicht entgegen. Zwar kann auch durch 
Betriebsvereinbarung das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nicht aufgehoben oder 
eingeschränkt werden. Wird es durch den Abschluss einer Betriebsvereinbarung ausgeübt, 
kann diese aber vorsehen, dass der Arbeitgeber berechtigt ist, unter bestimmten - in der 
Vereinbarung geregelten - Voraussetzungen eine Maßnahme allein zu treffen. Das Gesetz 
fordert nicht, dass zu jeder einzelnen mitbestimmungspflichtigen Anordnung jeweils die 
Zustimmung des Betriebsrats eingeholt wird, wenn dieser seine Zustimmung - etwa für 
immer wieder auftretende Eilfälle - im Voraus erteilt hat. Dadurch darf das 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nur nicht in seiner Substanz verletzt werden. Die 
bloße Möglichkeit einer Alleinentscheidung durch den Arbeitgeber reicht aber zu einer 
solchen Substanzbeeinträchtigung nicht hin.  
Hier enthält die BV detaillierte Regelungen über die mit der einseitigen Anordnungsbefugnis 
der Beklagten verbundenen Verfahrens- und Verteilungsmodalitäten. Auf diese Weise hat 
der Betriebsrat den mit dem Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG 
verbundenen Auftrag, über den Umfang und die Verteilung der zu leistenden Überarbeit zu 
wachen, wahrgenommen. Er hat lediglich die Regelungsfrage, ob erhöhtem 
Arbeitskräftebedarf überhaupt durch die Ableistung von Überstunden oder auf andere Weise 
begegnet werden soll, pauschal zugunsten der ersten Alternative beantwortet. In dieser 
Vorabzustimmung liegt keine substantielle Einschränkung seines Mitbestimmungsrechts, 
sondern für die Laufzeit der BV dessen Ausübung.  
3. Der Klageantrag zu 1. ist auch nicht etwa deshalb begründet, weil der Kläger trotz 
Wirksamkeit der BV nicht verpflichtet wäre, nach Maßgabe ihrer Regelungen bei 
Anforderung durch die Beklagte Überstunden zu leisten. Der Kläger hat in diesem 
Zusammenhang die Auffassung vertreten, selbst eine wirksame Regelung in einer 
Betriebsvereinbarung komme ohne entsprechende individualrechtliche Abrede als 
Rechtsgrundlage für die Verpflichtung zur Leistung von Überarbeit nicht in Frage. Das trifft 
nicht zu. Zwar bedarf die unfreiwillige Heranziehung zu Überstunden im Verhältnis der 
Arbeitsvertragsparteien einer besonderen Rechtsgrundlage. Eine entsprechende Befugnis ist 
nicht selbstverständlicher Bestandteil des Direktionsrechts des Arbeitgebers. Eine solche 
Rechtsgrundlage liegt hier aber vor.  
Neben der arbeitsvertraglich - ausdrücklich oder konkludent - erklärten Bereitschaft zur 
Ableistung von Überstunden, einer entsprechenden tarifvertraglichen Verpflichtung und einer 
sich im Einzelfall aus besonderen Umständen ergebenden Nebenpflicht des Arbeitnehmers 
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kann auch eine Betriebsvereinbarung rechtliche Grundlage für die Verpflichtung zur Leistung 
von Überstunden sein. Gemäß § 77 Abs. 4 BetrVG sind Betriebsvereinbarungen in der Lage, 
unmittelbar gegenseitige Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien zu begründen, 
soweit auf diese Weise nicht zu Lasten der Arbeitnehmer in hiergegen gesicherte 
individualrechtliche Positionen und Ansprüche eingegriffen wird. In diesen Grenzen vermag 
eine Betriebsvereinbarung deshalb die individuellen Arbeitsverträge auch hinsichtlich der 
Dauer der Arbeitszeit ohne Rücksicht auf den Willen der Arbeitnehmer vorübergehend zu 
ändern. Die erforderliche rechtliche Ermächtigung folgt aus § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG selbst.  
Im Streitfall greifen die Regelungen der BV nicht in Rechtspositionen des Klägers ein. Ist 
zwischen den Arbeitsvertragsparteien - wie hier - eine Verpflichtung des Arbeitnehmers zur 
Leistung von Überstunden nicht ausgeschlossen, ist der Arbeitsvertrag in diesem Punkt für 
Betriebsvereinbarungen offen. Unter dieser Voraussetzung ist eine individualrechtliche 
Wirkungsgrenze für die Regelung von Überstunden durch eine BV nicht feststellbar. Solange 
die Überstunden nicht unentgeltlich erbracht werden sollen, bleibt das Synallagma der 
vertraglichen Beziehung im Sinne der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung 
schon deshalb unberührt. Weil die Verlängerung der Arbeitszeit nur vorübergehend erfolgt, 
wird von den Betriebsparteien in das Synallagma auch im Sinne einer zeitlichen Begrenzung 
der vom Arbeitnehmer übernommenen Arbeitspflichten nicht in unzulässiger Weise 
eingegriffen.  
4. Der Klageantrag zu 2. Ist gleichfalls unbegründet. Die Befugnis der Beklagten zur 
Vornahme der vom Antrag erfassten Handlungen ergibt sich aus den Regelungen der BV. 
Der Antrag wäre im übrigen selbst dann unbegründet, wenn sich die BV als unwirksam 
erwiesen hätte. Allein durch die Aufnahme in einen Arbeitszeitverteilungsplan oder eine 
Überstundenliste werden Rechtspflichten des Klägers nicht begründet. Es handelt sich um 
einen rechtlich bedeutungslosen Vorgang ohne Außenwirkung. Damit besteht für einen 
möglichen Unterlassungsanspruch keine rechtliche Grundlage.  
 


